
Bauausschuss am 01.12.2022 
 
TOP 9 – 1. Änd. B-Plan 2 
 
Beantwortung der Fragen 

1. Herr Steinberg: Wie werden die Feuerwehrzuwegungen bei Pfeifen-
stielen größer/gleich 50 m im zukünftigen B-Plan geregelt?  
Hierzu soll das Amt befragt werden und in der nächsten Sitzung 
eine Antwort gegeben werden. 
 
Die Bebauung der Grundstücke mit Gebäuden und die Zugänge und Zu-
fahrten auf den Grundstücken sind in den §§ 4 und 5 LBO geregelt. Zu-
sätzlich haben die Baugenehmigungsbehörden die Vollzugsbekanntma-
chung (VollzBekLBO) zu beachten. 
 
In § 5 Abs. 2 BauGB ist folgendes geregelt: 
„Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer öffent-
lichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten 
nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grund-
stücksteilen und Bewegungsflächen herzustellen, wenn sie aus Gründen 
des Feuerwehreinsatzes erforderlich. 
 
Die Gemeinde kann keine abweichenden Regelungen von der LBO in 
Bebauungsplänen festsetzen. Einige Grundstücke im B-Plan überschrei-
ten die Entfernung von 50 m deutlich und die Wege sind dann noch 
rechtwinklig angelegt. Die Grundstückszuschnitte sind sehr wahrschein-
lich durch nachträgliche Grundstücksteilungen entstanden. Ob bei dama-
ligen Baugenehmigungen die Vorgabe von 50 m bereits vorhanden war, 
ist nicht bekannt.  
Gemäß der VollzBekLBO kann bei Wohnwegen mit begrenzter Länge 
(bis 80 m) durch Zulassung einer Abweichung auf die Befahrbarkeit ver-
zichtet werden, wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken beste-
hen.  
Nach Rücksprache mit der Bauaufsicht wird bei Entfernungen über 50 m 
die Abteilung Vorbeugender Brandschutz beteiligt. Diese überprüft, ob 
zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, wie z. B. Aufstellflächen, notwen-
dig sind. Die Überschreitung der Entfernung von 50 m führt nicht auto-
matisch dazu, dass die Grundstücke nicht bebaubar sind. Es ist immer 
eine Einzelfallbetrachtung.  

 
2. Frau Nigbur: Warum soll die Farbe der Häuser festgelegt werden? 

Hierzu soll das Amt befragt werden und in der nächsten Sitzung 
eine Antwort gegeben werden. 
 
Im Ursprungsplan Nr. 2 „Kuhkoppel“ sind keine Festsetzungen zur Au-
ßenfassadengestaltung vorhanden. Dies ist auch nicht bei der 1. Änd. 
B-Plan 2 vorgesehen. In diesem Bereich gibt es bereits jetzt eine Mi-
schung von unterschiedlichen Materialien und Fassadengestaltung, so 
dass es in diesem Bereich nicht als notwendig angesehen wird. 
 



In manchen Bereichen in der Gemeinde Aumühle ist es aber aus städte-
baulichen Gründen sinnvoll Farben oder Materialien der Häuser oder 
Dacheindeckungen festzusetzen.  
Als Beispiel könnte man hierfür die Doppelhäuser in der Müllerkoppel an-
sehen, die alle eine einheitliche Fassadengestaltung und Außenfarbe ha-
ben und als Ensemble wirken. 
Auch die Flachdachbungalows in der Straße „Am Kiefernschlag“ sind alle 
weiß mit dunklen Holzelementen.  
Ein weiteres Beispiel sind die verputzen Doppelhäuser in der Bürger-
straße die alle eine helle Außenfassade haben.  
Die Fassaden bestimmen u. a. den städtebaulichen Charakter einer 
Siedlung.  
Mit den Angaben von Farben und Materialen zur Dacheindeckung soll 
verhindert werden, dass ungewöhnliche Farben gewählt werden (z. B. 
„griechenlandblau“) oder Metalldächer die zu Geräuschentwicklungen 
führen können. Reetgedeckte Dächer (weiche Bedachungen) müssen 
manchmal aus Gründen der Löschwasserversorgung ausgeschlossen 
werden, weil dann die Gemeinde die doppelte Menge an Löschwasser 
zur Verfügung stellen muss. 
 
Anlagen : 
§ 4 und 5 LBO 
Auszug aus der VollzBekLBO 
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